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Humanitas in Seenot   Text: Killian O’Brien  Illustration: Jörg Hülsmann  Die SchwierigkeiteN eiNeS Le
bens auf dem Meer sind bekannt: 
ewige weiten, lange trennungen 

von Nahestehenden, nicht zuletzt die ge
fahren eines Unwetters. trotz – oder viel
leicht gerade wegen – der unbehaglichen 
re alität einer solchen existenz besteht ein 
unausgesprochenes gefühl der Zusam
mengehörigkeit unter reisenden auf hoher 
See, eine gewisse Mitmenschlichkeit, die 
auf grundsätzen der humanität beruht in 
einem mitunter menschenfeindlichen Um
feld. Dies führte im Lauf der Zeit zu dem 
Brauch, dass man Menschen in Seenot hil
fe leistet. Dieser Brauch hat sich zu einer 
rechtlichen Verpflichtung des kapitäns  zur 
hilfeleistung entwickelt, die in mehreren 
internationalen Verträgen niedergelegt ist. 

Die Aufnahme von Personen in Seenot 
ergibt sich etwa aus Artikel 98 des See
rechts übereinkommens der Vereinten  Na 
tionen von 1982, mit dessen hilfe die Staa
tengemeinschaft eine allumfassende „Ver
fassung der Meere“ kodi fizieren woll te. 
Diese Pflicht zur hilfe leis tung scheint nach 
modernem Verständnis der mensch li chen 
würde als selbstverständlich, erst recht, 
wenn man europa als hort abend ländi 
scher Zivilisation und Verfechter  der Men
schenrechte versteht. Dennoch spielen 
sich tagtäglich tragödien  auf den Meeren 
um euro pa ab, die im wi derspruch zum 
moralischen An spruch des humanisti
schen weltbil ds  stehen: das Schicksal der 
sogenannten Boatpeople.

Zwar hat die Zahl der Menschen, die 
auf dem Seeweg nach euro pa zu gelangen 
versuchen, seit dem einsatz der europä 
i schen grenzschutzagentur Frontex im 
Jahr 2004 nachgelassen. Doch die chance 
auf besseren Lebensstandard lockt noch 
viele auf den langen weg von Nord afrika 
nach europa, oft auf unstabilen, über lade
nen Booten, ausgestattet mit mangelhafter 
Naviga tion, wenn überhaupt. Diese Boat
people, die meist aus Afrika, aber auch aus 
Palästina oder asiatischen Ländern stam
men, erleben eine kräftezehrende reise 
ohne ausreichende Versorgung über weite 
Strecken, die zudem immer länger und 
daher gefährlicher werden, weil die ver
schärften kontrollen europäischer grenz
kontrolleure vermieden werden müssen. 

Dass sich nach der havarie eines sol
chen Bootes immer wieder Flüchtlings
dramen ereignen, überrascht nicht. 2008 
starben laut Angaben der Flüchtlings

staat hat aber territoriale Souveränität  
über die inneren gewässer und kann 
daher das einlaufen grundsätzlich verbie
ten. Allerdings ist zu beachten, dass das 
einlaufen eines Schiffes, das in Seenot ist, 
prinzipiell nicht untersagt werden darf . 
wegen der schlechter werdenden Umstän
de an Bord der „cap Anamur ii“ begründe
te der kapitän ein recht auf einlaufen mit 
einer Notlage. Von einer Notsituation kann 
aus ge gangen werden, wenn Menschenle
ben gefährdet ist. im Fall der „cap Ana
mur ii“ rührte die gefährdung des mensch
lichen Lebens jedoch hauptsächlich von 
den verzweifelten Flüchtlingen selbst, die 
angekündigt hatten, von Bord zu springen, 
wenn nicht Abhilfe geschaffen werde. es 
ist juristisch schwierig zu argumentieren, 
dass diese Lage als ein Zustand von Seenot 
verstanden werden kann, da es als Zwangs
mittel dienen könnte, um ein einreiserecht 
vom küstenstaat zu erzwingen: es besteht 
die gefahr des rechtsmissbrauchs. 

ein hafenstaat kann also die einfahrt 
verweigern. Dies führt zu dem Schluss, 
dass das internationale Seerecht keine kon
sequente Lösung für das Problem der Boat
people bietet. einerseits ist ein kapitän  
verpflichtet, in Not geratene Flüchtlinge 
aufzunehmen, andererseits besteht keine 
Pflicht der küstenstaaten, Asylsuchen de in 
die häfen einfahren zu lassen, geschweige 
denn, sie aufzunehmen. 

 eine solche rechtslücke kann nur mit 
politischem willen geschlossen wer
den. ein Blick auf die Äußerungen 

der Politiker der meistbetroffenen Staaten 
bietet aber wenig grund für hoffnungen. 
es herrscht eine überwiegend negative 
rhetorik, die mit dem Begriff „Ver sicher
heitlichung“ beschrieben wer den kann, 
das heißt, die erfindung von Sicherheits
bedrohungen zur erreichung eines poli
tischen Ziels. Politiker generieren und 
manipu lieren in ihrem Streben nach wäh
lerstimmen öffentliche Angst. in Austra
lien etwa, wo es eine ähnliche Lage mit 
Bootsflüchtlingen aus Süd ost asien gibt, 
hatte die regierung um den damaligen Pre
mierminister howard während der wahl
kampagne im November 2001 diese Frage 
als Bedrohung der Sicherheit und Souve
ränität des Landes dargestellt. Obwohl 
durch diese rhetorik manche Stimme ge
wonnen werden mag: Bootsflüchtlinge 
sind hierbei stets die Verlierer. ➢

koalition „Fortress europe“ etwa 1400 
Menschen bei dem Versuch der illegalen 
einreise aus Afrika nach europa, davon 
mehr als 500 im Mittelmeer, obwohl das 
Mittelmeer zu den am stärksten befah
renen Seerevieren der welt gehört und alle 
Schiffe verpflichtet sind, bei Seenot hilfe 
zu leisten. Aus diversen wirtschaftlichen, 
politischen und auch rechtlichen gründen 
scheint diese uralte seemännische Ver
pflichtung der hilfeleistung immer weiter 
in den hintergrund zu rücken. Allein die 
tatsache, dass ein kapitän sich wegen der 
Mitnahme von Schiffbrüchigen und deren 
späterem Landgang strafbar machen könn 
te, zeugt vom mangelnden politischen wil
len, kapitäne zur erfüllung ihrer rettungs
pflicht anzuhalten.

ein Beispiel hierfür ist der lange Streit 
um das deutsche Schiff „cap Anamur ii“. 
Am 20. Juni 2004 nahm es 37 Asylsuchen
de afrikanischer herkunft an Bord, die in 
einem überfüllten Schlauchboot in Seenot 
geraten waren. Nach einem ersten kon
takt mit dem hafen von Valetta auf Malta 
kreuzte das Schiff einige tage zwischen 
Malta und Libyen, ehe es in das italieni
sche küstenmeer vor dem sizilianischen 
hafen Porto empedocle einlief . italiens 
innenminister lehnte die Aufnahme der 
Asylsuchenden ab und verweiger te der 
„cap Anamur ii“ das einlaufen in den 
hafen. Nachdem der kapitän von einer 
Verschlechterung der Umstände an Bord 
berichtete, durfte das Schiff schließlich in 
den hafen einlaufen, woraufhin der Leiter 
der das Schiff betreibenden Organisation, 
der kapitän und der erste Offizier festge
nommen und wegen Beihilfe zur illegalen 
einwanderung angeklagt wurden. erst am 
7. Oktober 2009 sprach ein sizilianisches 
gericht den dama ligen Leiter der Organi
sation und seinen kapitän frei. 

wie konnte es so weit kommen? was 
geben die rechtlichen rahmenbedingun
gen her ? welche rolle spielt die Politik 
und wie wird der Mensch als individuum 
in dieser Problematik behandelt ?

Nachdem der kapitän der „cap Ana
mur ii“ mit der Aufnahme der Bootsflücht
linge seiner rechtlichen Verpflichtung zur 
hilfeleistung nachgekommen ist, stellte 
sich die Frage, was mit den Boatpeople  
nach ihrer rettung passieren sollte. Die 
einreise in einen hafen bedeutet in den 
meisten Fällen ein einlaufen in die inne
ren gewässer eines Staates. Der hafen

Das internationale Seerecht bietet keine Lösung für ein Dilemma in unseren Zeiten der Armutsmigration:  

Ein Kapitän ist einerseits verpflichtet, schiffbrüchige Flüchtlinge an Bord seines Schiffes aufzunehmen. 

Küstenstaaten haben andererseits nicht die Pflicht, Asylsuchende in ihre Häfen zu lassen. Diese Rechtslücke 

kann nur mit politischem Willen geschlossen werden. Ein Plädoyer für mehr Menschlichkeit auf den Meeren
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Die Politik begründet ihre Unfähigkeit, 
komplexe flüchtlingsrelevante entschei
dungen zu treffen, häufig mit der Starrheit 
der gegebenen politischen und rechtlichen 
rahmenbedingungen. eine Anpassung der 
rechtslage wird merkwürdigerweise nicht 
erwogen. Dabei ist das rechtssys tem  alles 
andere als starr. Die verschiedenen recht
lichen Bereiche, die in dieser Problematik 
eine rolle spielen, könnten eine Lösung 
bieten, indem die verschiedenen darin ent
haltenen rechtsinstrumente flexibel und 
fallorientiert angewendet werden. ein sol
ches rechtsinstrument zum Beispiel ist 
das sogenannte Prinzip des non-refoule-
ment, das die zwangsweise Beförderung 
von Personen in einen Staat untersagt, in 
welchem sie Folter, unmenschlicher Be 
handlung oder anderen schwerwiegenden 
Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt 
sind. Statt ein solches instrument an 
zuwenden, wird immer wieder eine 
Stammtischrheto rik verwendet, die die 
Asylsuchenden entmenschlicht. 

 Solch eine entmenschlichung wird 
von populärem Vokabular bestimmt. 
So ist des Öfteren die rede von 

„Flüchtlingswellen“ und „Flüchtlingsströ
men“ oder gar „Flüchtlingsfluten“. Selbst 
italiens Ministerpräsident Berlusconi sagte 
2002, italiener würden von einer welle 
von immigranten aus dem eigenen Land 
geworfen. Seit Mai 2009 existiert in ita
lien ein höchst umstrittenes gesetz zur 
Bekämpfung illegaler einwanderung, ein 
gesetz, dessen Ursprung in den ereignis
sen um die „cap Anamur ii“ liegt.

Die Schuld für die Mangelhaftigkeit 
liegt aber nicht nur bei einigen wenigen 
Staaten. Die gesamte europäische Union 

trägt die Verantwortung für diese havarie, 
die auf das vereinheitlichte europäi sche 
System zur regelung der Zuständigkeit bei 
der Bearbeitung von Asylanträgen zurück
zuführen ist. Derzeit sind jene Staaten, in 
denen der Asylbewerber eingereist ist, für 
dessen Bearbeitung zuständig, was dazu 
führt, dass Staaten an den südlichen gren
zen europas wie Spanien, italien, Malta 
oder Zypern übermäßig stark belas tet wer
den. es müsse, so die zuständige Flücht
lingsbehörde der UN, eine gerechtere Ver
teilung der Verantwortung für Asylbewerber 
unter den Mitgliedstaaten geben. 

Um diese unverhältnismäßige Belas
tung einiger europäischer Länder zu be 
seitigen, gibt es erste Bestrebungen, das 
existierende System innerhalb der europä
ischen Union zu reformieren. Allerdings 
kann sich die Verbesserung des Schutzes 
von Asylsuchenden nicht allein auf grenz
schutzvorschriften stützen. Alle eUMit 
glied staaten müssen die Stärkung der  
innereuropäischen Zusammenarbeit beim 
Flüchtlingsrecht anstreben, die zu einer 
gerechteren Verteilung zu guns ten der 
Asylsuchenden führen könnte. 

hinzu kommmen zwei weitere ele
mente zur Lösung des Problems: Zum 
einen muss die kooperation mit den Mit
telmeeranrainerstaaten wie zum Beispiel 
Marokko und Libyen produktiver werden; 
sie darf – im gegensatz zur jetzigen Pra
xis – nicht allein aus finanzieller hilfe 
bestehen. Viele Flüchtlingsrechtsorganisa
tionen dokumen tie ren, dass diese Staaten 
eine Politik der Ver folgung von Flücht
lingen ausüben. Dem nach werden Boots
flüchtlinge am hafen auf gehalten und 
zurück in die wüste ge drängt. Die europä
ischen Staaten dürfen sich ihrer Verant

wortlichkeit für die Menschenrechte von 
Flüchtlingen nicht derart entledigen.

Zum anderen würde eine verbesserte 
entwicklungspolitik das Problem bei sei
nen wurzeln, nämlich in den herkunfts
staaten der Betroffenen, bekämpfen, statt 
bloß oberflächlich auf die Folgen zu rea
gieren. Alle beteiligten Staaten, darunter 
auch Deutschland, müssen sich intensiver 
für die entwicklungszusammenarbeit ein
setzen, um Veränderungen an der Quelle 
des Pro blems zu erreichen, sie müssen die 
zum teil verheeren de Lage in den Ur 
sprungsländern der Flücht linge verbes
sern, statt individuelle Opfer zu bestrafen.

Nicht nur das internationale Seerecht, 
auch andere rechtsgebiete bieten keinen 
lückenlosen Schutz für asylsuchende Boat
people. Aber abgesehen von notwendigen 
reformen der rechtslage darf die Be  
trachtung von Aspekten der Menschlich
keit nicht in Vergessenheit geraten. Zwar 
existiert keine positive rechtspflicht, die 
einen Staat zwingt, in Seenot geratene und 
von einem Schiff gerettete Boatpeople auf
zunehmen. Aber im Sinne der Menschen
würde und eines modernen Verständ
nisses des Flüchtlingsschutzes als Schutz 
 von und nicht vor Flüchtlingen muss die 
gemeinschaft der Seereisenden wieder die 
traditionelle Zusammenge hörigkeit zeigen 
können, die in der Vergangenheit so viele 
Menschenleben gerettet hat. b
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